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Allgemeine Geschäftsbedingungen        Stand 11/2003                 Nüssli (Deutschland) GmbH 
Verkauf                                 _____               __ D-91154 Roth 
 

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich 
1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen. 
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedin-
gungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihre 
Geltung wird ausdrücklich schriftlich vereinbart. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen 
in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehal-
ten. 
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware 
erwerben zu wollen. 
Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von 
zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder 
schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines 
kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. 
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. 
Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
 
§ 3 Eigentumsvorbehalt 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung 
aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor. 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- 
und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten 
regelmäßig durchzuführen. 
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle 
einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder Vernichtung der Ware 
unverzüglich mitzuteilen. Ein Besitzerwechsel der Ware sowie den eigenen Wohn-
sitzwechsel hat der Kunde uns unverzüglich anzuzeigen. 
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere 
bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach den Ziffern 3 und 4 
dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. 
5. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuver-
äußern. Es tritt uns für diesen Fall bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten 
erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur 
Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst 
einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungs-
gemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen 
und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Ge-
genständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Mieteigentum im Verhältnis 
zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegens-
tänden. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegens-
tänden vermischt wird. 
 
§ 4 Vergütung 
1. Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Der Kaufpreis versteht sich zuzüglich der 
jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich einer Versandkos-
tenpauschale in Höhe von EUR.... 
2. Der Kunde verpflichtet sich nach Erhalt der Ware innerhalb von zehn Tagen den 
Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsver-
zug. 
Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Kunden behalten wir uns 
vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. 
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt worden sind. 
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenan-
spruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 5 Gefahrübergang 
1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der 
Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über.  
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist. 
 
§ 6 Gewährleistung  
1. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertra-
ges (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbeson-
dere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht 
zu.  
3. Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendma-
chung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt 
die rechtzeitige Absendung. Dem Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt 

der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiter-
ter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Scha-
densersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt 
die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz 
beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaf-
ten Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht 
haben. 
5. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig nach Maßgabe der 
vorstehenden Bestimmungen angezeigt hat. 
6. Als zugesagte Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produkt-
beschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, 
Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertrags-
gemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
7. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur 
Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur 
dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Monta-
ge entgegensteht.  
8. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. 
Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 7 Haftungsbeschränkungen 
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen haften wir dem Kunden gegen-
über nicht. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 
2. Die vorstehende Haftungsbeschränkung betrifft nicht Ansprüche des Kun-
den aus Produkthaftung. Weiter gelten Haftungsbeschränkungen nicht bei 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens 
des Kunden. 
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren 
nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist 
vorwerfbar ist. 
 
§ 8 Schlussbestimmung 
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 
UN Kaufrechts finden keine Anwendung. 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
unser Geschäftssitz. 
3. Sollten Einzelbestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich 
dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt.  


